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36. Gesetz: Jugendwohlfahrt (Wiener Jugendwonlfahrtsgesetz 1990 - WrJWG 1990). 

36. 

Gesetz vom 27. April 1990, betreffend die 
Jugendwohlfahrt (Wiener Jugendwohlfahrtsge

setz 1990 - WrJWG 1990) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

!. HAUPTSTÜCK 

Allgemeine Bestimmungen 

Aufgabe der öffentlichen Jugendwohlfahrt 

§ 1. (1) Die Mutterschafts-, Säuglings- und 
Jugendfürsorge (öffentliche Jugendwohlfahrt) hat 

1. für die Betreuung der Mütter, der werdenden 
Mütter und ihrer Leibesfrucht sowie von 
Säuglingen und deren Eltern vorzusorgen 
(Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge), 

2. die Entwicklung Minderjähriger durch Anbot 
von Hilfen zur Pflege und Erziehung zu 
fordern und durch Gewährung von Erzie
hungsmaßnahmen zu sichern (Jugendfür
sorge). 

(2) Zwischenstaatliche Vereinbarungen sowie 
Vereinbarungen gemäß Art. 1 Sa Bundes-V erfas
sungsgesetz (B-VG 1920) in der Fassung 1929 
bleiben davon ebenso unberührt wie das Bundesge
setz über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten 
Handlungen (Strafgesetzbuch). 

Familie und öffentliche Jugendwohlfahrt 

§ 2. (1) Der öffentlichen Jugendwohlfahrt kommt 
die allgemeine Aufgabe zu, die Familie bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben in der Pflege und 
Erziehung Minderjähriger zu beraten und zu 
unterstützen. 

(2) Öffentliche Jugendwohlfahrt ist zu gewähren, 
wenn und insoweit die Erziehungsberechtigten das 
Wohl des Minderjährigen nicht gewährleisten. 

(3) Die öffentliche Jugendwohlfahrt darf in 
familiäre Bereiche und Beziehungen nur insoweit 
eingreifen, als dies zum Wohl des Minderjährigen 
nqtwendig ist. Dies ist besonders auch dann der Fall, 
wenn zur Durchsetzung von Erziehungszielen 
Gewalt angewendet oder körperliches oder seeli
sches Leid zugefügt wird. 
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Persönlicher Anwendungsbereich 

§ 3. Öffentliche Jugendwohlfahrt ist allen Perso
nen zu gewähren, die ihren Aufenthalt in Wien 
haben; österreichischen Staatsbürgern und Staaten
losen jedenfalls, wenn sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in Wien haben. 

Trägerschaft und Besorgung 

§ 4. (1) Die Durchführung der sich aus diesem 
Gesetz ergebenden Aufgaben obliegt der Landesre
gierung und dem Magistrat als Bezirksverwaltungs
behörde. 

(2) Die Durchführung folgender Aufgaben 
obliegt der Landesregierung 

1. fachliche Beaufsichtigung der gesamten Tätig
keit des Magistrats in der Jugendwohlfahrts
pflege, 

2. fachliche Aus- und Fortbildung des in der 
öffentJichen Jugendwohlfahrtspflege tätigen 
Personals, soweit es sich nicht um eine unter 
der Aufsicht der Schulbehörden stehende 
schulmäßige Ausbildung handelt, 

3. Erteilung der Bewilligung zur Errichtung und 
zum Betrieb sowie die Beaufsichtigung von 
Heimen und sonstigen Einrichtungen, die 
ganzjährig betrieben und zur Übernahme von 
Minderjährigen in volle Erziehung bestimmt 
sind(§ 28), sowie von Mutter-Kind-Heimen, 

4. Vermittlung der Annahme Minderjähriger an 
Kindesstatt in das Ausland, 

5. Anerkennung und fachliche Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt 
gemäß§ 8, 

6. Planung der allgemeinen Maßnahmen, die zur 
Erreichung der Ziele der Jugendwohlfahrt 
erforderlich sind, 

7. Anregung und Förderung von Forschung auf 
dem Gebiet der Jugendwohlfahrt sowie 
Förderung der Öffentlichkeitsarbeit. 

(3) Im übrigen obliegt die Durchführung der 
öffentlichen Jugendwohlfahrtspflege dem Magistrat 
(Amt für Jugend und Familie). 

Örtliche Zuständigkeit 

§ 5. ( 1) Zur Vollziehung der öffentlichen 
Jugendwohlfahrtspflege sind die Wiener Jugend-
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